
des Patienten ohne einen zweiten Arzt bringt
den Patienten in eine lebensbedrohliche Lage.
Prof. Dr. med. Uwe Schulte-Sasse und Dr. jur.
Wolfgang Bruns beschreiben die Risiken einer
Sedierung ohne zweiten Arzt anhand von vier
Beispielsfällen, die sich tatsächlich ereignet
haben.
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